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Dokum
entation

Angabepflichten unabhängig von 
Wesentlickeit Angabepflichten abhängig von Wesentlickeit

Impacts
(Auswirkungen)

Risks
(Risiken)

Opportunities
(Chancen)

Enviroment
(Umwelt)

Social
(Soziales)

Governance
(Unternehmenspolitik)

Unabhängig vom Ergebnis
der Wesentlichkeit

Angabepflichten zu Querschnittsthemen nach ESRS 2

Angabepflichten unabhängig 
von Wesentlichkeitsbeurteilung

Angabe von:
Alle in ESRS 2 festgelegten Angabe Pflichten und 
Datenpunkte

Angabepflichten einschl. Datenpunkte in den 
themenbezogenen ESRS im Zusammenhang mit 
der Angabepflicht IRO-1
„Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und 
Bewertung der Auswirkungen, Risiken und 
Chancen (gemäß ESRS 2 Anlage C) 

Wesentlichkeitsbewertungsprozess Zentrale Bedeutung

Unternehmen identifiziert Auswirkung Impact
Risiko Risks
Chance Oppertunities

2

als wesentlich

Schritt 1 Gesamten Kontext der Unternehmer- und Nachhaltigkeits-Themen verstehen (alle Themen betrachten)
UND über gesamte Wertschöpfungskette!

Schritt 2 Identifizierung tatsächlicher und potentieller IRO`s im Zusammenhang mit Nachhaltigskeits-Themen
(„Long-List“)               Themen: Unterthemen, Unter-unterthemen

Schritt 3 Bewertung und Bestimmung der wesentlichen IRO`s:

Bewertung von Risiken
und ChancenImpact Bewertung

Auswirkungswesentlichkeit Finanzielle Wesentlichkeit

Ausmaß
(Scale) 

Umfang
(Scope)

Unum–
kehrbarkeit

bei positiven und negativen 
Auswirkungen

Zusätzlich bei 
negativen 

Auswirkungen

Ausmaß Zeithorizont Wahrscheinlichkeit
des Eintritts

Festlegung von quantitiven und qualitativen 
Schwellenwerten

Geeignete quantitative und qualitative 
Schwellenwerte im Zusammenhang mit 

finanziellen
Auswirkungen auf – Leistung

– Finanzlage
– Cashflow
– Finanzierung

Schritt 4

Angabepflicht im Nachhaltigkeitsbericht = 
Beschreibung von 

Prozess zur Identifizierung 
und Bewertung seiner 

wesentlichen IRO`s

Wesentliche Auswirkungen, 
Risiken und Chancen und 
durch Wechselwirkung mit

– Strategie und
– seinem Geschäftsmodell

Angabepflichten
gemäß ESRS, die in seiner
Nachhaltigkeits-Erklärung 

abgedeckt sind

ESRS 2 IRO-1

ESRS 2 SBM 3

ESRS 2 IRO-2

EIN
BIN

DUN
G

 STA
KEHO

LDERUn
te

rs
tü

tz
un

g 
du

rc
h 

Du
e-

Di
lli

ge
nc

e-
Pr

oz
es

s

Ermittlung der konkreten Angabepflichten durch themenspezifische ESRS

Liste mit wesentlichen wesentlichen IRO`s („Short-List“)

Ergänzung der  
Nachhaltigkeitts-Erklärung 

um unternehmens-
spezifische Angaben 

3 4

Thema eines themenbezogenes Standards ist Wesentlich?

Angaben können 
weggelassen werden

ESRS E1
Klimawandel

Plicht zur 
detaillierten 
Erläuterung, 

warum 
Klimawand

el nicht 
wesentlich 

ist

Andere 
themen-

bezogene 
ESRS

Wahlrecht
zur kurzen 

Erläuterung, 
warum 
nicht 

wesentlich

Themenspezifische ESRS fordert Angaben

Angaben zu:
– Strategien
– Maßnahmen
– Ziele

Im Bezug auf den 
Nachhaltigkeitsaspekt

Sämtliche 
Angabepflichen + 

Datenpunkte 
einbeziehen, die 

gemäß
– themenbezogenen
– sektorspezifischen

ESRS
zu diesem Apsekt +

Mindestangabepflicht
zu Strategien, 
Maßnahmen, 

Zielen nach dem ESRS 2 
vorgeschrieben

Angabe von Parametern für 
wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekt

Hat das Unternehmen
− Strategien angenommen?
− Maßnahmen ergriffen?
− Ziele für das konkrete

Thema festgelegt?

Das 
Unternehm
en hat dies 
anzugeben 
und kann

einen 
Zeitraum 

angeben, 
innerhalb 

dessen 
er die 

Umsetzung 
anstrebt

Unternehmen 
bewertet die mit 
der Angabe-
pflicht verbun-
denen Daten-
punkten als 
wesentlich?

Keine Angaben 
im Rahmen der 
Angabepflichten
oder den damit 
verbundenen 
Datenpunkte 
notwenig

Beachte: Sofern
Thema betrifft

Wenn Unternehmen
die von einem Datenpunkt 
vorgeschriebenen Infos 
weglässt, die sich aus anderen 
EU-Rechtsvor-schriften ergeben 
(ESRS Anlage B) entspricht dies 
der ausdrücklichen Erklärung, 
dass die betreffenden 
Informationen
“nicht wesentlich“ sind.

Nachhaltigkeitsberichterstattung =
Informationen über relevante wahrheitsgetreue Informationen über alle IRO‘s im Bereich ESG über die gesamte Wertschöpfungskette

JA NEIN

JA NEIN

JA

Angabepflicht für 
die aufgrund des 
Datenpunktes 
not-wendigen
Informationen

Keine 
Angabepflicht für 
den Datenpunkt

NEIN

Wechselwirkung

Wesentlich, aber nicht in 
den ESRS vorgesehen

NEINJA

1

Schritt 5

Sind die ermittelten Themen durch Angabepflichten in den ESRS abgedeckt?Schritt 6
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